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§ 3 FernFinG Begriffsbestimmungen
 FernFinG - Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.04.2018

§ 3.

Im Sinn dieses Bundesgesetzes bedeuten:

1. 1.Fernabsatzvertrag: ein Vertrag, der unter ausschließlicher Verwendung eines oder mehrerer

Fernkommunikationsmittel im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder

Dienstleistungssystems des Unternehmers abgeschlossen wird;

2. 2.Finanzdienstleistung: jede Bankdienstleistung sowie jede Dienstleistung im Zusammenhang mit einer

Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung;

3. 3.Fernkommunikationsmittel: jedes Kommunikationsmittel, das ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit des

Unternehmers und des Verbrauchers für den Fernabsatz einer Dienstleistung zwischen den Parteien eingesetzt

werden kann;

4. 4.dauerhafter Datenträger: jedes Medium, das es dem Empfänger gestattet, an ihn persönlich gerichtete

Informationen derart zu speichern, dass er sie in der Folge für eine für die Zwecke der Informationen

angemessene Dauer einsehen kann, und das die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen

ermöglicht.
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